
Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde      

Bondorf vom 28.06.2023 

 

Am Donnerstag, 06.07.2023 findet um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, Hinden-

burgstraße 33, eine Gemeinderatssitzung statt. 

 

Öffentliche Beratung: 

 

1) Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse aus der letzten Sitzung 

2) Bürgerfragestunde 

3) Vereinsförderung der Gemeinde Bondorf 

hier: Fortschreibung der Vereinsförderrichtlinien 

4) Kündigung des Verlagsvertrags zwischen der Kreiszeitung Böblinger Bote und der 

Gemeinde Bondorf zum 31.10.2023 

hier: Angebote von Nussbaum Medien und Kreiszeitung Böblinger Bote 

5) Katzenschutzverordnung der Gemeinde Bondorf 

hier: Änderung der Verordnung mit Ergänzung der Kastration freilebender Katzen 

6) Bekanntgaben 

7) Anfragen aus dem Gemeinderat 

 

Bitte beachten Sie den geänderten Sitzungsbeginn. 

Die Einwohnerschaft ist zu der öffentlichen Beratung herzlich eingeladen. 

 

Erläuterungen zur öffentlichen Beratung 

 

ZU TOP 1 

Die in der vergangenen Gemeinderatssitzung gefassten nichtöffentlichen Beschlüsse wer-

den bekanntgegeben. 

 

ZU TOP 2 

Gemäß § 33 Abs. 4 der Gemeindeordnung kann bei öffentlichen Sitzungen Einwohner*in-

nen und den ihnen gleichgestellten Personen und Personenvereinigungen die Möglichkeit 

eingeräumt werden, Fragen zu Gemeindeangelegenheiten zu stellen oder Anregungen und 

Vorschläge zu unterbreiten. 

 

ZU TOP 3 

Die seit dem Jahr 1991 bestehenden Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Bondorf sind 

bereits über 30 Jahre dem Grunde nach unverändert geblieben. Lediglich die Höhe der 

Zuschüsse wurde mehrfach angepasst, zuletzt im Jahr 2014. Nun sollen die Vereinsförder-

richtlinien fortgeschrieben werden. 

 

ZU TOP 4 

Seit Januar 2018 erfolgt eine kostenlose Vollverteilung der Bondorfer Nachrichten durch 

den Verlag Kreiszeitung Böblinger Bote. Der Gemeinde wurde nun die schriftliche Kündi-

gung des Amtsblattvertrags zum 31.10.2023 mitgeteilt.  

 

ZU TOP 5 

Die Verordnung zum Schutz freilebender Katzen der Gemeinde Bondorf (Katzenschutzver-

ordnung) soll unter Berücksichtigung der Empfehlung des Kreistierheims Böblingen um die 

Kastration freilebender Katzen ergänzt werden. 

 

Eine nichtöffentliche Beratung schließt sich an. 


		2023-06-28T07:30:35+0000
	Simone Hätinger




